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Aufklärungsgespräch und die Errichtung vor einem Patientenanwalt, Notar oder 

Rechtsanwalt. Da die abgelehnten Maßnahmen klar definiert sein müssen, eignet sich dieses 

Instrument vor allem für Menschen, die chronisch krank sind oder bestimmte medizinische 

Maßnahmen z.B. aus religiösen Gründen ablehnen. 

Doch über den Tod oder eine schwere Krankheit spricht man nicht gern. MitarbeiterInnen der 

Gesundheits- und Pflegeberufe, aber auch Angehörige haben oft Scheu, die Betroffenen auf 

ihre Vorstellungen hinsichtlich des Sterbens anzusprechen.  

Vor diesem Hintergrund hat der Dachverband Hospiz Österreich gemeinsam mit ExpertInnen 

das Tool des Vorsorgedialoges in Pflegeheimen erarbeitet. Betreuende Personen sollen 

rechtzeitig und wiederkehrend Gespräche mit dem Bewohner, der Bewohnerin über seine 

bzw. ihre Vorstellungen und Bedürfnisse auch hinsichtlich des Lebensendes führen. Alle 

rechtlichen Instrumente helfen nur bedingt, wenn niemand zuvor mit den Betroffenen 

ausführlich über ihre Wünsche und Ängste gesprochen hat. 
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